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a TAGEBUCH a

BUNDESARCHITEKTUR. Nichts
war bis jetzt weniger erfolgreich bei
uns als der Kampf gegen die
offizielle Architektur, die große wie
auch kleine Städte und selbst Dörfer
in gleicher Weise verwüstet. Wenn
man sieht, wie sich die Privatbahnen
im Toggenburg, im Thurgau und im
Bündnerland redlich mühen, anständige

Bahnhöfe zu erstellen und dabei

Vorbildliches leisten, so muss
man die Faust ballen, wenn man
schaut, was die Bundesbahnen in Ör-
likon zusammenschustern. Da ist
weder Anklang an gute Bauart noch
strenge Sachlichkeit noch persönlicher

Kunstwillen; da ist nur jene
einfältige Drauflosdekoriererei, deren
Hohlheit jeder vernünftige Architekt
seit Jahren eingesehen hat. Gute
Kräfte stehen auf dem Pflaster und
solche Impotenz darf arbeiten und
die Schweizerische Eidgenossenschaft
gibt den Segen dazu.

Etwas besser, aber immerhin
noch herzlich schlecht ist das eine
Telephongebäude, das der Bund mit
Umgehung der guten Architekten in
Zürich erstellt. Das andere, das
kommen soll, hat durch ein paar
teure Vergesslichkeiten beim Bodenkauf

seinen Schatten vorausgeworfen
und bewiesen, dass eidgenössische
Behörden kaufmännisch nicht minder

hereinfallen können als künstlerisch.
Und nun ist bei der Konkurrenz für
ein Bundesgericht (leider konnte ich
die Entwürfe nicht sehen, aber
soviel darf ich dem Geschmack der
Architekten vertrauen, die mir
darüber berichteten) eines der schlechtesten

Projekte allen vorgezogen und
die Gelegenheit zu einer stolzen Tat
moderner Baukunst versäumt worden.

Nur weil man das Preisgericht
nach dem Willen jener Pompiers
zusammenstellte, die im Bund über
Gut und Böse entscheiden. Wie
seinerzeit beim Postgebäude Murten,
wo man die guten Architekten durch
die Wahl der Jury schon abschreckte.
Man möchte diese Herren, die mit
allen schaffenden Künstlern des Landes

im Widerspruch stehen, einmal
vor den prächtigen neuen badischen
Bahnhof in Basel führen: vielleicht
ist doch noch Hoffnung, dass sie
lernten, sich zu schämen.

Unter dem alten Bundesrat war
jeder Kampf gegen die Bundesarchitektur

aussichtslos. Aber vom
erneuerten Rat und ganz besonders
von seinem jüngsten Mitglied erwartet

man bestimmt, es werde etwas
geschehen, damit die Schweiz nicht
ruhmlos dastehe mit dem, was sie
allen sichtbar und für lange Jahre
schafft. a. b.
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